
 

 

 

 

Papier- und Kartonsammelstelle Chuchitobel Wildhaus 
 

 

Was gehört in die jeweilige Sammelmulde? 

PAPIER 

- Bücherseiten - nur Inhaltsseiten (ohne Deckel- und Rückenseite -> Kehricht) 

- Büropapier 

- Computerlisten 

- Couverts aus Papier (mit und ohne Fenster) 

- Fotobücher: gleich wie Bücherseiten 

- Fotokopien 

- Illustrierte und Magazine (bei eingeschweissten Produkten Folie entfernen) 

- Inhalte von Ordnern, sofern sie aus Papier sind 

- Korrespondenzpapier 

- Notizpapier 

- Schreibpapiere (weisse Papiere und Recyclingpapiere) 

- Softcover-Taschenbücher (mit Einband aus holzfreiem Faserstoff) 

- Telefonbücher 

- Werbedrucksachen, Prospekte und Flyer (ohne aufgeklebte Produkte) 

- Zeitungen (ohne aufgeklebte Produkte) 

- Zeitungsbeilagen 

 

 

KARTON 

- Couverts aus Karton oder Wellpappe 

- Flachkartons 

- Früchtekartons (wenn ohne Wachsbeschichtung) 

- Gemüsekartons (wenn ohne Wachsbeschichtung) 

- Graukarton 

- Karton und Kartonschachteln (sauber, dazu gehören auch Tiefkühl-

Foodverpackungen ohne Beschichtungen und ohne direkten Foodkontakt) 

- Packpapier 

- Papiertragetaschen gefaltet 

- Wellpappe und Wellpappeschachteln (sauber) 

- Zucker- und Gelierzuckerbeutel, Mehlbeutel (leer, gefaltet) 

 

 

Das sollte beim Trennen, Sammeln und Zurückbringen beachtet werden: 

Schnüre, Sichtmäppchen, Plastikringhefter, Büro- und Ordnerklammern, 

Zigarettenpäcken, Plastik, Kunststoff- oder Klebebänder, Plastikregister, etc. gehören 

nicht in die Papier- oder Kartonmulden. 

 

Karton gehört nicht in die Papiermulde. Papier gehört nicht in die Kartonmulde. 

 

Kartonschachteln sind leer zu entsorgen, d.h. Verpackungsinhalt wie Styropor, 

Luftkissen, Plastik, etc. müssen entfernt und anderweitig entsorgt werden. 

 

 



Beim leichten Einreissen des Papiers/Kartons ist erkennbar, ob eine 

Plastikschicht/Beschichtung vorhanden ist, denn in diesem Fall reisst das Papier/der 

Karton nicht vollständig ein. 

 

In den Haushaltkehricht oder eine andere Sammlung gehören: 

- Backpapier 

- Bisquitverpackungen aus Kartonverbünden (mit Alu, Folien, etc.) 

- Blumenpapier 

- Brotbeutel 

- Etiketten / Klebeetiketten, Klebebänder, Flaschenetiketten 

- Filterpapier 

- Fotoalben (analoge) 

- Fotopapier 

- Fototaschen 

- Früchteschalen aus Kunststoff 

- Futtermittelsäcke 

- Geschenkpapier (beschichtet) 

- Getränkekarton (Tetra Pak) - aufgrund der Alu- und Kunststoffbeschichtung auf der 

Innenseite gehören Getränkekartons nicht in die Kartonsammlung 

- Haushaltspapier 

- Hygienepapier 

- Kaffee- und Teebeutel 

- Kaffeebecher 

- Karton sowie Papier das beschichtetet ist mit dünner Plastikfolie, Folie, Laminate, 

Hotmelts 

- Karton, der komplett durchgefärbt ist 

- Karton, verschmutzt (z.B. Öl, Dreck,) 

- Kassenzettel 

- Klebepapier 

- Kunststoffbeschichtete Verpackungen 

- Metzgerpapiere (Silikonpapier) 

- nassfestes Papier 

- Ordner und Register aus Kunststoff 

- Verschmutzte Pizzaschachteln (mit Essensresten oder Ölflecken) 

- Servietten 

- Suppenbeutel 

- Taschentücher 

- Tiefkühlprodukte-Schachteln 

- Tischtücher 

 

 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei unrechtmässiger Entsorgung eine Busse 

von Fr. 80.00 erhoben wird (Art. Nr. 21.10, Anhang zur Strafprozessverordnung (sGS 

962.11, abgekürzt StPV). 

 

Weitere Informationen zur Entsorgung finden Sie auf unserer Webseite www.wildhaus-

altstjohann.ch (Verwaltung → Entsorgung → Abfall) und www.swissrecycle.ch 

(Wertstoffe & Wissen → Was wird wo gesammelt?). 

 

 

Wir danken Ihnen für die Einhaltung der Entsorgungsregeln, so dass die 

Entsorgungsanlage weiterhin kostenlos für die breite Bevölkerung offenbleiben kann. 

 

Gemeinderat Wildhaus-Alt. St. Johann 


